
Die Minister*innen 
in Luxemburg

Ein/e Minister*n ...

ist eine Person an der Spitze eines oder 
mehrerer Ministerien. Es handelt sich dabei 

der Politik „Ressort“ nennt (Umwelt, Arbeit, 
Jugend, …).

Der/Die Minister*in gegenzeichnet neben 
dem Großherzog die Gesetze und über- 
nimmt die Verantwortung für deren Aus-
führung. Er/Sie
• führt die Gesetze aus mit der Hilfe von

verschiedenen Diensten und Verwaltun-
gen,

• denkt über Strategien in seinem/ihren
Verantwortungsbereich nach und arbei- 
tet neue Gesetzesprojekte aus,

• vertritt die Interessen Luxemburgs im
Ministerrat der EU (welcher zusammen
mit dem EU-Parlament neue Gesetzes- 
texte beschließt).

Um diese Aufgaben zu erfüllen, gibt es eine 
große Anzahl an Staatsbeamten und  
-angestellten. So helfen z.B. Polizist*innen
dem/der Minister*in für Innere Sicherheit,

.

Die Regierung

Alle Minister*innen, Staatssekretär*innen und beigeordnete 
Minister*innen bilden zusammen die Regierung. Es gibt eine 
Hierarchie unter den Regierungsmitgliedern. Der/Die 
Minister*in befindet sich auf der hochsten Hierarchieebene. 
Er/Sie kann die Verantwortung mit beigeordneten 
Minister*innen oder Staatssekretär*innen teilen, an die er/sie 
bestimmte Kompetenzen abgibt. So kann ein/e Staats-
sekretär*in z.B. im Namen des/der Minister*in unterschrei-
ben.

Der/Die Premierminister*in vertritt die Regierung und koor-
diniert deren Arbeit. Er/Sie legt die großen Linien der Re-
gierung fest, bereitet den Regierungsrat vor und präsidiert 
diese wöchentliche Versammlung mit allen Regierungs- 
mitgliedern.

Wie wird man Minister*in?

Der Großherzog kann zuerst eine/n  „Informateur·trice“ 
bestimmen, der/die nach den Nationalwahlen mit den 
verschiedenen Parteien spricht und schließlich eine/n 
„Formateur·trice“. Letztere/r erhält den Auftrag, eine 
Regierung auf Basis der Diskussionen mit den anderen 
Koalitionsparteien zu bilden.

Die Minister*innen werden nicht von den Bürger*innen 
gewählt. Das heißt, dass die Minister*innen weder Mitglied 
einer Partei sein noch in Wahlen gewählt werden müssen. 
In der Praxis werden die meisten jedoch in das Parlament 
gewählt. Ernannt werden sie vom Großherzog.

Das Ministermandat ist jedoch mit dem Abgeordneten-
mandat unvereinbar. Das heißt, dass ein/e Abgeordnete(r), 
der/die Minister*in wird, seinen/ihren Sitz im Parlament 
aufgeben muss.
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Zusammensetzung der Regierungen 
(2004-2023) 

Die Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der ursprünglichen Regierungsbildung und 
berücksichtigen keine Veränderungen während der Legislativperiode.
Quelle der Zahlen:  www.gouvernement.lu
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